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Charakteristik:  Patina  ist eine Lösung von Farbstoffen in organischen Lösemitteln und einem speziellen 

Bindemittel. Die verwendeten Farbstoffe besitzen eine gute Lichtechtheit. 
  Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-

den. 
 
Anwendungsbereich:   Zum Patinieren von grundierten Teilen im Möbel- und Innenausbau, z.B. Stilmöbel, naturbe-

lassene  bzw. gebeizte Holzflächen und Profile, die mit 1K-Lacken  oder 2K-
Polyurethanlack  grundiert und geschliffen (K180-220) sind.  

  Wird Patina  auf nicht grundierten Hölzern aufgebaut, gibt es durch das Saugvermögen des 
Holzes ein ungleichmäßiges, fleckiges Bild. Soll das Holz gebeizt werden, so richtet sich die 
Auswahl der Beize nach dem zur Verwendung kommenden Holz. Der Beizton wird auf den 
gewünschten hellsten Farbton abgestimmt. 

 
Untergründe:   Grundierte, geschliffene und saubere Flächen. 
 
Verarbeitung:  Patina  wird im Spritzverfahren aufgebracht. Besonders eignen sich hierfür spezielle Pati-

nierpistolen. Es kann aber auch mit einer Fließbecherpistole gearbeitet werden. Wichtig ist 
dabei allerdings, dass mit einer kleinen Düsenbestückung (0,8-1 mm), Spritzdruck je nach 
Gerätehersteller 2,5 - 3 bar und geringer Materialzufuhr genebelt wird. Der Abstand Spritz-
pistole zum Werkstück soll nicht zu nahe gewählt werden. 

  Um eine gleichmäßige Schattierung zu erreichen, nebelt man die Fläche von außen nach 
innen. Geeignet ist hierzu ein Drehtisch (Drehkreuz), auf dem das Werkstück an der Spritz-
pistole vorbeigedreht wird. 

 
Verdünnung:   Patina wird gebrauchsfertig geliefert. Bei Bedarf kann Verdünnung Nr.2  zugegeben wer-

den. 
 
Ergiebigkeit:   Ca. 10 qm/l in Abhängigkeit vom gewünschten Effekt. 
 
Trockenzeit:   Ca. 1 Stunde 20°C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit 
  Nach der Trocknung erfolgt kein Zwischenschliff. 
 
Überzug:    Alle lösemittelhaltigen 1K-Lack  oder 2K-Polyurethanlacke  aus unserem Lieferprogramm, 

ausgenommen Hellhaltelacke Je nach verwendetem Beizton und Holzart empfehlen wir, um 
Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, Lack mit Lichtschutz einzusetzen, 
z.B. PU-Möbel-Rapid , die DuoCryl-Serie, High Solid  oder HydRo Möbellacke . Der Ein-
satz des Überzugmaterials richtet sich nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und 
der Beanspruchung der Oberfläche. 

 
Gerätereinigung:  Waschlöser Nr. 52  oder PUG (Pinsel- u. Gerätereiniger) 
 
Lagerfähigkeit:   Im original-verschlossenen Gebinde ist Patina  mindestens 3 Jahr lagerfähig. 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 
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Besondere Hinweise:   Patina  darf nicht zum Einfärben von Lacken verwendet werden. Alle Farbtöne sind unter-
 einander mischbar. Zum Abtönen eignet sich LM Tönkonzentrat F . 
 Vor der eigentlichen Oberflächenbeschichtung ist unbedingt auf dem zur Verwendung kom-
 menden Holz eine Probelackierung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je 
 nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen auf-
 weisen. 
 Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf. 
 Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, dass die Patina  aus einer Charge stammt. 
 Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung ge-
 mischt werden. Bei einem neuen Gebinde muss wieder ein Muster angelegt werden. 
 
Bitte beachten:  Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der 

Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir auf-
grund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und 
die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Ver-
antwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen 
einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Pro-
dukten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garan-
tieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche über-
nehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. 

  
 Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
  
 Stand 08/11 
 
 
 


